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10. die' Förderung der Entstehung neuer Werke der 
Literatur und Kunst.
Sie nehmen Einfluß auf die geschmackvolle, den 
wachsenden kulturellen Ansprüchen der Werktäti
gen entsprechende Gestaltung der im Bezirk her
gestellten Industrie- und Kulturwaren;

11. die enge Zusammenarbeit mit den Künstlerverbän
den;
das geistig-kulturelle Leben der Intelligenz im 
Bezirk.

M. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet
der Körperkultur und des Sports

Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwortlich
für:
1. die umfassende Förderung von Körperkultur und 

Sport in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen und anderen Einrichtungen, beson
ders dem Deutschen Turn- und Sportbund, zur Her
anbildung froher, gesunder und kräftiger Menschen 
für den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik;

2. die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise bei der allseiti
gen Unterstützung der Entwicklung des Volksspor
tes besonders des Kinder- und Jugendsports;

3. die Unterstützung bei der Verwirklichung von ge
eigneten Maßnahmen des Deutschen Turn- und 
Sportbundes und der Gesellschaft für Sport und 
Technik zur Förderung des Leistungssports;

4. die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise bei der Planung 
und Durchführung von Investitionsvorhaben und 
Erhaltungsmaßnahmen für Sporteinrichtungen.

N. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet
des Gesundheits- und Sozialwesens

Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwortlich
für:
1. die Sicherung und Leitung der planmäßigen Ent

wicklung des Gesundheitswesens zur Verwirk
lichung der allseitigen und umfassenden Erhaltung 
und Förderung der Gesundheit und Leistungsfähig
keit, besonders durch die Förderung der Hygiene 
und die Organisierung des Kampfes gegen Krank
heiten und Seuchen, sowie die erforderliche soziale 
Betreuung im Bezirk;

2. die Koordinierung der Arbeit auf dem Gebiet des 
Gesundheitsschutzes und der sozialen Betreuung 
im Bezirk in Zusammenarbeit mit den Gewerk
schaften, dem Deutschen Roten Kreuz und anderen 
Massenorganisationen;
die Koordinierung ihrer Arbeit und der Arbeit der 
Organe der Staatsmacht der Kreise und Stadt
kreise mit den zentralgeleiteten und allen anderen 
medizinischen Einrichtungen im Bezirk; 
die Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung 
des FDGB und der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt in Fragen der Leistungen für die gesund
heitliche und soziale Betreuung;

3. die Koordinierung und Kontrolle sowie die fach
liche Anleitung und' Hilfe für die Organe der 
Staatsmacht der Kreise und Stadtkreise bei der

medizinischen Betreuung in den verschiedenen 
Aufgabenbereichen -der Vorbeugung, Benandlung 
und Nachsorge und den Rehabilitationsmaßnah
men sowie der sozialen Betreuung der Bevölke
rung;

4. die regelmäßige Einschätzung und Auswertung des 
Gesundheitszustandes der Bevölkerung und der 
Krankheits- und Unfallursachen;

5. die Entwicklung der Einrichtungen des Gesund
heitswesens und der sozialen Betreuung und die 
Sicherung der Besetzung mit Fachkräften;

die Leitung und Kontrolle der dem Rat des Be
zirkes unterstellten Einrichtungen;

die Auswahl, Festlegung und Kontrolle der 
Gesundheitseinrichtungen, die Aufgaben zur Ver
mittlung fortgeschrittener wissenschaftlicher Er
kenntnisse und praktischer Erfahrungen an die 
Gesundheitseinrichtungen und an die Fachkräfte 
durchführen. Die vorherige Abstimmung mit den 
Organen der Staatsmacht der Kreise und Stadt
kreise, denen diese Einrichtungen unterstehen, ist 
erforderlich;

6. die Entwicklung einer gesunden Lebensweise und 
die Aufklärung über den Gesundheitsschutz sowie 
die Unterstützung der Organe der Staatsmacht der 
Kreise und Stadtkreise bei diesen Aufgaben;

7. die Förderung der Hygiene, die Sicherung und 
Kontrolle der Einhaltung der Hygienebestimmun
gen, besonders auf den Gebieten der Lebensmittel
versorgung, Trinkwasserversorgung und Abwasser
beseitigung, sowie die Gewährleistung und Kon
trolle der vorbeugenden und operativen Maßnah
men zur Verhütung und Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten, Epidemien und Massenerkran
kungen in Abstimmung mit den Organen #der 
Staatsmacht der Kreise und Stadtkreise;
die Ausübung der Kontrollbefugnisse und fachliche 
Unterstützung im Gesundheits- und Arbeitsschutz;

8. die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise bei der Durch
führung der gesundheitlichen und sozialen Auf
gaben auf dem Gebiet des Schutzes von Mutter und 
Kind und des Jugendgesundheitsschutzes;

9. die Anleitung und Kontrolle der Organe der Staats
macht der Kreise und Stadtkreise bei der Durch
führung der Maßnahmen auf dem Gebiet des Kur
land Bäderwesens und der gesundheitlichen und 
hygienischen Aufgaben des Erholungswesens;

10. die bedarfs- und qualitätsgerechte Bereitstellung 
und Versorgung mit Arzneimitteln;
die Einflußnahme auf die bedarfs- und qualitäts
gerechte Bereitstellung medizintechnischer Erzeug
nisse und des sonstigen Behandlungs-, Labor-, und 
Ausstattungsbedarfs;
die Einflußnahme auf die Produktion medizintech
nischer und pharmazeutischer Erzeugnisse in den 
bezirksgeleiteten Betrieben der entsprechenden In
dustriezweige;

- die Koordinierung und Kontrolle im Apotheken- 
und Arzneimittelwesen;


